
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1990/5/29 90/14/0006
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.05.1990

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §115;

VwGG §41 Abs1;

VwGG §42 Abs2 Z3;

Rechtssatz

AusfzF der Wirkungen einer Vorhaltsbeantwortung, die als Fallenlassen bisherigen Vorbringens der Partei verstanden

werden muß, auf die amtswegige Ermittlungsp=icht der Beh und die Rüge ihrer Verletzung im Beschwerdeverfahren

vor dem VwGH.
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